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Umsatzsteuer eines  
Fitnessstudios im Lockdown

Der Betreiber eines Fitnessstudios, der 
sein Studio im Jahr 2020 wegen der 
Corona-Maßnahmen schließen musste, 
aber weiterhin Mitgliedsbeiträge erhielt, 
schuldet die Umsatzsteuer auf die erhalte-
nen Mitgliedsbeiträge. Eine Berichtigung 
dieser Umsatzsteuer zu seinen Gunsten 
ist erst dann möglich, wenn er die Bei-
träge zurückzahlt.

Hintergrund: Umsatzsteuer entsteht, 
wenn ein Unternehmer eine Leistung 
gegen Entgelt erbringt oder wenn er 
für eine noch zu erbringende Leistung 
eine Anzahlung erhält. Ist Umsatzsteuer 
entstanden, kann sie zugunsten des 
Unternehmers berichtigt werden, wenn 
für eine vereinbarte Leistung ein Entgelt 
entrichtet worden ist, der Unternehmer 
die Leistung aber nicht ausführt.

Sachverhalt: Der Kläger betrieb ein Fit-
nessstudio, das er aufgrund der behörd-
lichen Corona-Maßnahmen im Zeitraum 
vom 17.3.2020 bis 17.5.2020 schließen 
musste. Er informierte seine Mitglieder 
über die Schließung und bot ihnen u. a. 
eine kostenlose Verlängerung der Mit-
gliedschaft um drei Monate, verschiedene 
Fitnesskurse im Internet-Streaming, die 
Nutzung einer „Telefon-Hotline“ sowie 
einen kostenlosen 3D-Körperscan an. Die 
Online-Kurse standen auch Nicht-Mitglie-
dern offen. Von den ca. 800 Mitgliedern 
zahlten 761 Mitglieder die Beiträge im 
Zeitraum vom 17.3.2020 bis 17.5.2020 
weiter; von den 761 Mitgliedern nahmen 
85 Mitglieder die Bonus-Monate in An-
spruch, und insgesamt nur 40 Mitglieder 
verlangten die Beiträge zurück. Der 
Kläger hielt die von ihm im Schließungs-
zeitraum eingezogenen Mitgliedsbeiträge 
für nicht umsatzsteuerbar.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) folgte dem nicht:

	+ Die für den Zeitraum März bis Mai 
2020 gezahlten Mitgliedsbeiträge waren 
umsatzsteuerbar, da sie ein Entgelt für 
die Leistung des Klägers darstellten. 
Der Kläger hatte nämlich die monatliche 
Nutzungsmöglichkeit des Fitnessstudios 
angeboten und hierfür Beiträge erhal-
ten; zwischen dieser monatlichen (Teil-)
Leistung und der Zahlung des Mitglieds-
beitrags bestand ein unmittelbarer Zu-
sammenhang.

	+ Außerdem hatte der Kläger seinen Mit-
gliedern drei kostenlose Bonus-Monate 
zugesagt. Die Mitgliedsbeiträge stellten 
damit jedenfalls eine umsatzsteuerbare 
Anzahlung dar. Umsatzsteuerlich kommt 
es nur auf den wirtschaftlichen Zusam-
menhang zwischen der Beitragszahlung 
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und den angebotenen Bonus-Monaten 
an. Unbeachtlich ist, ob bezüglich der 
kostenlosen Vertragsverlängerung eine 
zivilrechtlich wirksame Vereinbarung 
zwischen dem Kläger und den Mitglie-
dern zustande gekommen ist. Ferner 
kommt es nicht darauf an, dass nur 85 
Mitglieder die Bonus-Monate in An-
spruch genommen haben.

	+ Offenbleiben konnte die Frage, 
ob die während der Schließung des 
Studios angebotenen Live-Kurse, die 
„Telefon-Hotline“ und der kostenlose 
3D-Körperscan ebenfalls umsatzsteu-
erbare Leistungen dargestellt haben. 
Gegen eine Umsatzsteuerbarkeit der 
Live-Kurse sprach, dass diese für jeder-
mann zugänglich und kostenlos waren. 

Hinweise: Da der Kläger das Fitness-
studio im Schließungszeitraum den 
Mitgliedern tatsächlich nicht zur 
Verfügung stellen konnte, kommt zwar 
eine Berichtigung der Umsatzsteuer zu 
seinen Gunsten in Betracht. Die Berich-
tigung ist aber erst dann möglich, wenn 
und soweit er die Beiträge zurückzahlt. 
Im Streitfall hat der Kläger in nur 40 Fäl-
len (bei ca. 800 Mitgliedern) die Beiträge 
erstattet, und dies auch erst in einem 
späteren Zeitraum. Daher kann er die Um-
satzsteuer bezüglich der Beiträge der 40 
Mitglieder erst im Monat der jeweiligen 
Rückzahlung berichtigen, während er in 
den verbleibenden 761 Fällen die Umsatz-
steuer mangels Rückzahlung des Mit-
gliedsbeitrags nicht berichtigen kann.

Kosten für ein Kleinflugzeug 
einer GmbH

Die Kosten für die Anschaffung eines 
Kleinflugzeugs durch eine GmbH, das 
der Geschäftsführer ausschließlich für 
Geschäftsreisen einsetzt, sind nicht 
zwangsläufig unangemessen, sondern 
können als Betriebsausgaben absetzbar 
sein. Für die Angemessenheit sprach im 
vorliegenden Fall, dass der Geschäftsfüh-
rer keine Privatpilotenlizenz besaß, der 
Betriebssitz der GmbH verkehrstechnisch 
schlecht an das Bahn- und Autobahnnetz 
angebunden war und die Kosten für die 
einzelnen Flüge nicht höher waren als für 
Reisen mit einem Charterflugzeug.

Hintergrund: Betriebsausgaben, die die 
Lebensführung des Steuerpflichtigen 
oder anderer Personen berühren, sind 
nicht abziehbar, soweit sie nach all-
gemeiner Verkehrsauffassung un-
angemessen sind. Sie werden dann 
außerbilanziell dem Gewinn wieder 
hinzugerechnet.

Sachverhalt: Die Klägerin war eine 
GmbH, die ihren Standort in den Streit-
jahren 2017 bis 2019 in D hatte; der Ort 
D war an das Bahn- und Autobahnnetz 
nicht gut angeschlossen. Alleingesell-
schafter-Geschäftsführer der Klägerin 
war A. Am 30.8.2017 erwarb die Klägerin 
ein gebrauchtes Kleinflugzeug zum Preis 
von 418.000 € netto. Im September 2020 
verkaufte sie das Flugzeug für 405.000 € 
netto. Anschließend erwarb sie ein an-
deres gebrauchtes Kleinflugzeug, das sie 
im Jahr 2023 veräußerte, als die Klägerin 
in den verkehrstechnisch besser ange-

schlossenen Ort E umzog. Das Flugzeug 
wurde ausschließlich für betriebliche 
Zwecke genutzt, überwiegend von A, der 
keine Privatpilotenlizenz hatte, sondern 
einen Berufspiloten buchte. In den drei 
Streitjahren wurden 28 Flüge (2017), 38 
Flüge (2018) und 21 Flüge (2019) durch-
geführt; die Kosten für das Flugzeug 
beliefen sich auf rund 55.000 € (2017), 
128.000 € (2018) und 76.000 € (2019). Das 
Finanzamt hielt die Kosten für unange-
messen und erkannte lediglich 17.000 € 
(2017), 21.000 € (2018) und 11.000 € (2019) 
als Betriebsausgaben an; dabei legte es 
die Entfernungspauschale von 0,30 €, 
einen Stundenlohn von 10 € für einen 
Chauffeur sowie die erforderlichen Hotel-
kosten zu Grunde.

Entscheidung: Das Finanzgericht Müns-
ter (FG) gab der hiergegen gerichteten 
Klage statt:

	+ Kriterien für die Unangemessenheit 
sind die Höhe der Einnahmen und des 
Gewinns, die Bedeutung des Reprä-
sentationsaufwands für den Geschäfts-
erfolg, die Üblichkeit des Aufwands 
in vergleichbaren Fällen, die Existenz 
objektiver Gründe für den Mehraufwand 
und die Intensität der Berührung der 
privaten Lebenssphäre.

	+ Im Streitfall wurde die private Lebens-
führung des A nur sehr eingeschränkt 
durch das Flugzeug berührt. Denn A 
durfte das Flugzeug mangels Piloten-
lizenz nicht selbst fliegen, und er nutzte 
das Flugzeug auch nicht für Privatflüge, 
sondern ausschließlich für Dienstreisen.
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	+ In den Jahren 2017 und 2019 lagen die 
Kosten für das Flugzeug nur geringfügig 
über 10 % des Gewinns, so dass dies nicht 
als unangemessen hoch anzusehen ist. 
Im Jahr 2018 betrug der Kostenanteil zwar 
ca. 25 % des Gewinns. Jedoch kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass der Ein-
satz des Flugzeugs zu einer – tatsächlich 
eingetretenen – Umsatzsteigerung führte. 
Immerhin war A auch für den Vertrieb 
zuständig.

	+ Im Übrigen lagen die Kosten für das 
Flugzeug nicht über den Kosten, die im 
Fall von Charterflügen entstanden wären. 
Charterflüge sind nach der Rechtspre-
chung und Verwaltungsauffassung nicht 
stets unangemessen. Zudem war auch 
der Wertverfall des Flugzeugs gering, da 
bei dessen Verkauf nach über drei Jahren 
nur eine Wertminderung von 13.000 € 
eingetreten war.

	+ Schließlich ist auch die Zeitersparnis 
zu berücksichtigen, die der Kläger für 
seine Tätigkeit nutzen konnte. Insbeson-
dere bei Terminen mit ungewisser Dauer 
konnte sogleich der Rückflug angetre-
ten werden. Die GmbH hat nach ihrem 
Umzug in das verkehrstechnisch besser 
angeschlossene E auch kein Flugzeug 
mehr genutzt. 

Hinweise: Das Urteil macht deutlich, dass 
es nicht Aufgabe der Finanzverwaltung 
ist, unternehmerische Entscheidungen 
durch eigene Entscheidungen zu erset-
zen. Insbesondere der Ansatz eines Stun-
denlohns von 10 € für einen Chauffeur, 
den das Finanzamt für die Berechnung 
der angemessenen Kosten vorgenommen 
hat, erscheint doch etwas weltfremd. 
Letztendlich muss der Unternehmer ent-
scheiden, mit welchem Verkehrsmittel 
er seine Geschäftspartner aufsucht und 
ob er z. B. die Kosten für die 1. Klasse 
(bei der Bahn) oder Business Class (beim 
Linienflugzeug) in Kauf nimmt, weil er 
dann ausgeruhter am Ziel ankommt oder 
die Reisezeit zum Arbeiten nutzen kann.

Die Kosten für das Flugzeug waren nicht 
als verdeckte Gewinnausschüttung anzu-
setzen, da dem A kein Vorteil zugewendet 
wurde; denn er hat das Flugzeug nicht 
für Privatflüge eingesetzt.

 

Bekanntgabe eines Steuer-
bescheids bei nicht täglicher 
Postzustellung

Die gesetzliche Zugangsvermutung, nach 
der ein Steuerbescheid drei Tage nach 
Aufgabe zur Post (ab 2025: vier Tage nach 
Aufgabe zur Post) als bekanntgegeben 
gilt, greift auch dann, wenn die Post an 
zwei Tagen der Dreitagesfrist nicht zu-
stellt, weil sie an einem der beiden Tage 
(Samstag) grundsätzlich keine Zustellun-
gen vornimmt und der nachfolgende Tag 
ein zustellfreier Sonntag ist.

Hintergrund: Nach dem Gesetz gilt ein 
Verwaltungsakt bis einschließlich 2024 
nach drei Tagen nach Aufgabe zur Post 
als bekanntgegeben, so dass am Tag 
danach die Einspruchsfrist beginnt. Ab 
2025 wurde die gesetzliche Dreitagesfrist 
durch eine Viertagesfrist ersetzt.

Sachverhalt: Die Klägerin erstellte ihre 
Einkommensteuererklärung für 2017 
selbst, d. h. ohne Hilfe eines Steuerbe-
raters. Am Freitag, dem 15.6.2018, erließ 
das Finanzamt den Einkommensteuer-
bescheid für 2017 und übergab ihn einem 
Postdienstleistungsunternehmen, das 
jedoch die Post im Wohnviertel der Kläge-
rin nur zwischen Montag und Freitag aus-
trägt, nicht aber am Samstag und nicht 
am generell zustellungsfreien Sonntag. 
Die Klägerin war bis einschließlich Mon-
tag, dem 18.6.2018, beruflich auswärts 
tätig und kehrte erst am 19.6.2018 in ihre 
Wohnung zurück, wo sie nach eigenen 
Angaben den Einkommensteuerbescheid 
für 2017 im Briefkasten vorfand. Sie über-

sandte den Bescheid noch am selben Tag 
per Telefax an ihren Steuerberater, dem 
sie keine Empfangsvollmacht erteilt hatte. 
Dieser legte am 19.7.2018 Einspruch ein. 
Das Finanzamt ging von einer Versäum-
nis der Einspruchsfrist aus und verwarf 
den Einspruch als unzulässig.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) wies die hiergegen gerichtete Klage 
ab:

	+ Der Einspruch war verfristet, weil bei 
Einlegung des Einspruchs am 19.7.2018 
die einmonatige Einspruchsfrist abgelau-
fen war.

	+ Der Steuerbescheid galt nach der im 
Jahr 2018 anwendbaren Dreitagesfrist 
nach drei Tagen nach Aufgabe zur Post 
als bekanntgegeben. Die Aufgabe zur 
Post war am Freitag, dem 15.6.2018, durch 
Übergabe an das Postdienstleistungs-
unternehmen erfolgt. Damit fand die 
Bekanntgabe am Montag, dem 18.6.2018 
statt, so dass die Einspruchsfrist am 
19.6.2018 (Dienstag) begann und am 
18.7.2018 endete; der Einspruch wurde 
aber erst am 19.7.2018 eingelegt.

	+ Die Dreitagesfrist war im Streitfall an-
wendbar, auch wenn eine Postzustellung 
weder am Samstag, dem 16.6.2018, noch 
am Sonntag, dem 17.6.2018, möglich war, 
da das Postdienstleistungsunternehmen 
samstags nicht zustellte und sonntags 
ohnehin keine Post ausgetragen wurde. 
Gleichwohl war eine Postauslieferung am 
Montag, dem 18.6.2018 und dem dritten 
Tag nach Aufgabe zur Post zwar etwas 
weniger wahrscheinlich, aber dennoch 
möglich. 

ALLE STEUERZAHLER
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Hinweise: Aufgrund der zahlreichen 
Probleme bei der Postzustellung hat der 
Gesetzgeber die Dreitagesfrist durch eine 
Viertagesfrist ersetzt. Die neue Frist gilt 
für alle Verwaltungsakte (Bescheide), die 
nach dem 31.12.2024 zur Post aufgegeben 
werden.

Die Klägerin hatte vorgetragen, dass 
sie ihre Mutter sowie eine Freundin mit 
der Leerung des Briefkastens beauf-
tragt habe. Hieraus konnte jedoch nicht 
geschlossen worden, dass der Bescheid 
erst am 19.6.2018 in den Briefkasten der 
Klägerin eingeworfen wurde. Hierzu hätte 
die Klägerin vortragen müssen, dass die 
Mutter und die Freundin den Briefkas-
ten nach der Zustellrunde am 18.6.2018 
geleert hätten und sich der Einkommen-
steuerbescheid für 2017 nicht im Briefkas-
ten befunden habe. Tatsächlich hatte die 
Klägerin einen Zugang des Bescheids am 
18.6.2018 nicht substantiiert bestritten.

Schuldzinsenabzug nach unent-
geltlicher Übertragung eines 
Grundstücksteils

Wird ein Teil einer vermieteten und 
fremdfinanzierten Immobilie unentgelt-
lich auf ein Kind übertragen, können 
die Schuldzinsen, die auf den übertra-
genen Teil entfallen und vom Kind nicht 
übernommen werden, nicht mehr als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung geltend 
gemacht werden. Denn insoweit besteht 
kein Zusammenhang mehr zwischen 
den Schuldzinsen und den Vermietungs-
einkünften.

Hintergrund: Wird die Anschaffung einer 
vermieteten Immobilie mit einem Bank-
kredit finanziert, sind die Kreditzinsen 
als Werbungskosten bei den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung 
absetzbar.

Sachverhalt: Die Klägerin ist eine Grund-
stücksgemeinschaft, die aus einem Vater 
und seinem Sohn besteht. Ursprünglich 
war der Vater alleiniger Eigentümer einer 
vermieteten Immobilie, für deren An-
schaffungskosten er einen Immobilien-
kredit aufgenommen hatte. Mit Vertrag 
vom 14.6.2019 übertrug der Vater unent-
geltlich einen Miteigentumsanteil von 
2/5 auf seinen Sohn, so dass hierdurch 
die Grundstücksgemeinschaft (Klägerin) 
entstand. Die Klägerin machte im Streit-
jahr 2020 Schuldzinsen in Höhe von ca. 
60.000 € als Sonderwerbungskosten des 
Klägers geltend, die für den Immobilien-
kredit anfielen. Das Finanzamt erkannte 

lediglich 3/5 des Betrags, ca. 36.000 €, als 
Werbungskosten an.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) wies die hiergegen gerichtete Klage 
ab:

	+ Zinsen für einen Kredit, der für die 
Anschaffung/Herstellung einer vermie-
teten Immobilie aufgenommen worden 
ist, sind grundsätzlich Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung. Denn die Zinsen sind durch 
die Erzielung von Mieteinnahmen 
veranlasst.

	+ Dieser Veranlassungszusammen-
hang wurde aber durch die unent-
geltliche Übertragung eines Teils 
des Grundstücks auf den Sohn gelöst. 
Die Übertragung war unentgeltlich 
und führte nicht zu Einkünften; die 
Darlehensverbindlichkeit verblieb beim 
Vater, da der Sohn weder einen Schuld-
beitritt erklärt noch die Darlehensschuld 
anteilig übernommen hatte und somit 
auch die Zinsen nicht anteilig trug. Damit 
wurde der Kredit im Umfang von 2/5 nicht 
mehr zur Erzielung von Einkünften ver-
wendet. 

Hinweise: Die verbleibenden Zinsen im 
Umfang von 3/5 des Gesamtbetrags der 
Zinsen wurden als sog. Sonderwerbungs-
kosten des Vaters bei der Feststellung 
der Vermietungseinkünfte der Klägerin 
berücksichtigt. Denn nicht die Klägerin 
war Kreditnehmerin und zahlte die Zin-
sen, sondern der Vater.

Hätte der Vater seinem Sohn keinen 
Miteigentumsanteil übertragen, sondern 

das Grundstück behalten, anschließend 
das Grundstück veräußert und damit die 
Vermietungstätigkeit aufgegeben, hätte 
er die Zinsen steuerlich absetzen können, 
soweit der Veräußerungserlös nicht aus-
gereicht hätte, um das Immobiliendarle-
hen abzulösen.

Verwendung unterschiedlicher 
Sterbetafeln für Männer und 
Frauen

Es ist verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden, dass bei der Bewertung 
lebenslanger Nutzungen und Leistungen 
im Rahmen der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer unterschiedliche Sterbetafeln 
für Männer und Frauen verwendet wer-
den. Dies dient einer realitätsgerechten 
Bewertung, da Frauen länger leben als 
Männer.

Hintergrund: Für die Bewertung lebens-
langer Nutzungen und Leistungen wie 
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z. B. von Nießbrauchsrechten, die dem 
Nießbrauchsberechtigten bis zum Tod 
zustehen sollen, muss ein Kapitalwert 
ermittelt werden. Hierfür wird ein Jahres-
wert der Nutzung ermittelt und mit einem 
Vervielfältiger multipliziert. Dieser Ver-
vielfältiger wird anhand der Sterbetafel 
des Statistischen Bundesamtes ermittelt. 
Die Sterbetafel unterscheidet zwischen 
Männern und Frauen.

Sachverhalt: Ein 74 Jahre alter Vater 
übertrug seinen drei Kindern, einem 
Sohn (Kläger) und zwei Töchtern, im 
Rahmen der vorweggenommenen Erb-
folge GmbH-Anteile, behielt sich aber 
einen lebenslangen unentgeltlichen 
Nießbrauch vor. Das für die GmbH zu-
ständige Finanzamt bewertete die Anteile 
mit einem Wert von ca. 780.000 €. Das 
für die Besteuerung des Sohns (Klägers) 
zuständige Finanzamt zog hiervon den 
Wert des Nießbrauchs in Höhe von ca. 
350.000 € ab, so dass sich für den Sohn 
ein Wert der Schenkung in Höhe von ca. 
430.000 € ergab. Bei der Bewertung des 
Nießbrauchs wandte das Finanzamt die 
für den Bewertungsstichtag maßgebliche 
Sterbetafel für Männer an und gelangte 
zu einem Vervielfältiger von 8,431 (ver-
bleibende Lebenserwartung für 74 Jahre 
alte Männer von damals 11,21 Jahren). Der 

Kläger machte geltend, dass sich nach 
der Sterbetafel für Frauen ein höherer 
Vervielfältiger und damit ein höherer 
Abzug ergeben würde.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) wies die Klage des Sohnes ab:

	+ Die unentgeltliche Übertragung der 
GmbH-Anteile vom Vater auf den Sohn 
war schenkungsteuerbar.

	+ Der Wert der übertragenen GmbH-
Anteile wurde von dem für die GmbH 
zuständigen Finanzamt mit 780.000 € 
festgestellt. Dieser Wert wurde durch den 
Nießbrauch des Vaters gemindert.

	+ Bei der Bewertung des Nießbrauchs 
waren die Sterbetafeln für Männer an-
zuwenden, da der Vater ein Mann war. 
Zwar führen die Sterbetafeln zu einer 
geschlechterbedingten Ungleichbehand-
lung. Diese Ungleichbehandlung ist 
aber verfassungsrechtlich gefertigt; 
denn die unterschiedlichen Sterbetafeln 
für Männer und Frauen ermöglichen 
eine gleichheitsgerechte Belastung der 
Steuerpflichtigen, weil so die Werte der 
geschenkten Vermögensgegenstände 
zutreffend und realitätsgerecht abgebildet 
werden können. Denn Männer leben 

nicht so lange wie Frauen, so dass sie die 
ihnen eingeräumte Nutzung und Leistung 
nicht so lange nutzen können wie eine 
Frau. 

Hinweise: Frauen leben etwa fünf Jahre 
länger als Männer. Daher ist es gerecht, 
einen Nießbrauch, der einer Frau lebens-
lang eingeräumt wird, höher zu bewerten 
als einen Nießbrauch, der einem Mann 
lebenslang eingeräumt wird. Denn ein 74 
Jahre alter Mann wird den Nießbrauch 
statistisch gesehen fünf Jahre weniger 
nutzen.

Die Verwendung unterschiedlicher 
Sterbetafeln für Männer und Frauen kann 
sich für den Steuerpflichtigen in einem 
Fall günstiger und in einem anderen 
Fall ungünstiger auswirken. Wird ein 
Nießbrauch einer Frau lebenslang 
zugewendet, muss diese einen höheren 
Kapitalwert versteuern als ein Mann, der 
einen Nießbrauch bis zum Lebensende er-
hält. Im Streitfall wirkte es sich aber zum 
Nachteil des Klägers aus, dass der Schen-
ker ein Mann war und sich einen lebens-
langen Nießbrauch vorbehielt. Dafür wird 
der Kläger die GmbH-Anteile statistisch 
betrachtet fünf Jahre früher unbelastet 
nutzen können.
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Wichtige Termine:  
Steuer und Sozialversicherung im Juli 2025

10.7.2025 
Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
Zahlungsschonfrist bis zum 14.7.2025 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen 
per Scheck)

29.7.2025 
Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversi-
cherungsträger am 29.7.2025 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) 
bis zum 25.7.2025
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